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CLERE AG, Berlin

Bilanz zum 31. Dezember 2018

A K T I V A 31.12.2018 31.12.2017 P A S S I V A 31.12.2018 31.12.2017
EUR EUR EUR EUR

A. ANLAGEVERMÖGEN A. EIGENKAPITAL

I.  Immaterielle Vermögensgegenstände I.    Gezeichnetes Kapital 1) 5.889.063,00 5.889.063,00 
       Entgeltlich erworbene Software 40.183,07 53.885,49 II.   Kapitalrücklage 34.820.783,68 34.820.783,68 

III. Gewinnrücklagen
II.  Sachanlagen         Gesetzliche Rücklage 1.990,73 1.990,73 
       Betriebs- und Geschäftsausstattung 102.444,63 123.814,91 IV. Bilanzgewinn 68.684.709,48 67.111.951,32 

109.396.546,89 107.823.788,73 
III. Finanzanlagen
      1. Anteile an verbundenen Unternehmen 26.292.557,02 14.453.329,96 B. RÜCKSTELLUNGEN
      2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 25.597.121,78 53.487.844,29  1. Steuerrückstellungen 153.530,00 2.148.132,00 
      3. Beteiligungen 275.098,97 1.150,00  2. Sonstige Rückstellungen 1.866.812,80 6.575.828,65 
      4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein 2.020.342,80 8.723.960,65 
          Beteiligungsverhältnis besteht 20.583.622,31 18.093.208,84 

72.748.400,08 86.035.533,09 C. VERBINDLICHKEITEN

72.891.027,78 86.213.233,49  1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 60.685,49 390.576,21 
 2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 114,80 29.337,08 

B. UMLAUFVERMÖGEN  3. Sonstige Verbindlichkeiten 109.630,82 257.823,63 
        davon aus Steuern: 37.525,26 Euro (Vorjahr: 257.003,65 Euro)

I.    Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände         davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 1.659,39 Euro (Vorjahr: 819,98 Euro)
      1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 87.840,13 800.779,30 170.431,11 677.736,92 
      2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein 
            Beteiligungsverhältnis besteht 521.548,70 0,00 D. PASSIVE LATENTE STEUERN 0,00 0,00 
      3. Sonstige Vermögensgegenstände 910.432,96 844.007,15 

1.519.821,79 1.644.786,45 

II.  Wertpapiere
        Sonstige Wertpapiere 4.000.000,00 19.300.000,00 

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 32.452.395,82 9.603.337,10 
37.972.217,61 30.548.123,55 

C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 3.330,73 10.193,07 

D. AKTIVE LATENTE STEUERN 720.744,68 453.936,19 

111.587.320,80 117.225.486,30 111.587.320,80 117.225.486,30 

zu 1) Bedingtes Kapital: EUR 1.766.718,00 (Vorjahr: EUR 1.766.718,00) 
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CLERE AG, Berlin

Gewinn- und Verlustrechnung für das
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

01.01.-31.12.2018 01.01.-31.12.2017
EUR EUR

1. Umsatzerlöse 320.038,89 280.999,97 

2. sonstige betriebliche Erträge 629.548,41 1.323.767,75 

3. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 930.384,54 899.912,02 
b) soziale Abgaben 115.842,81 110.486,36 

1.046.227,35 1.010.398,38 

4. Abschreibungen
auf immaterielle Vermögensgegenstände 
des Anlagevermögens und Sachanlagen 51.528,23 50.534,30 

5. sonstige betriebliche Aufwendungen 2.340.544,15 1.787.586,13 

6. Erträge aus Beteiligungen 0,00 32.988.203,70 
   davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 Euro;
   (Vorjahr: 32.988.203,70 Euro)

7. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 4.377.156,32 2.130.497,23 
   davon aus verbundenen Unternehmen 2.679.700,04 Euro;
   (Vorjahr: 1.264.911,95 Euro)

8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 957.054,77 1.361.993,53 
   davon an verbundene Unternehmen 0,00 Euro;
   (Vorjahr: 0,00 Euro)

9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des
  Umlaufvermögens 1.423.164,83 2.543.954,22 

10.  Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.875,82 0,00 
   davon an verbundene Unternehmen 0,00 Euro;
   (Vorjahr: 0,00 Euro)

11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag ("-" = Ertrag) -153.300,15 -481.528,85 

12. Ergebnis nach Steuern 1.572.758,16 33.174.518,00 

13. Sonstige Steuern 0,00 22.683,03 

14. Jahresüberschuss 1.572.758,16 33.151.834,97 

15. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 67.111.951,32 33.960.116,35 

16. Bilanzgewinn 68.684.709,48 67.111.951,32 
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CLERE AG, BERLIN 

ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2018 

 

 

I. Allgemeine Angaben 

Die CLERE AG mit Sitz in Berlin, Deutschland (Amtsgericht Charlottenburg, Berlin, HRB 182215 B), 

agiert als Strategie- und Finanzholding der CLERE-Gruppe.  

Gegenstand des Unternehmens ist: 

- das Investieren in und Betreiben von Projekten und Anlagen sowie das Erbringen von Dienst-

leistungen im Bereich der regenerativen Energieerzeugung und der Umwelttechnik, 

- die Verwaltung eigenen Vermögens, 

- der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und Veräußerung von Grundstücken sowie die Kapi-

talanlage in sonstige Vermögensgegenstände jeder Art im eigenen Namen und auf eigene Rech-

nung, 

- Die Gesellschaft betreibt keine Geschäfte im Sinne des Gesetzes über das Kreditwesen, des 

§ 34f Gewerbeordnung, des Gesetzes über Kapitalanlagegesellschaften, des Gesetzes über die 

Verwaltung und Anschaffung von Wertpapieren (Depotgesetz) oder im Sinne vergleichbarer 

aufsichtsrechtlicher Vorschriften. 

 

II. Angaben zum Jahresabschluss der CLERE AG 

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018 der CLERE AG ist 

nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und des Aktiengesetzes (AktG) aufgestellt wor-

den.  

Die CLERE AG ist gemäß § 267 Abs. 1 HGB eine kleine Kapitalgesellschaft. Alle Angaben lauten, 

sofern nicht anders angegeben, auf tausend Euro (TEUR). 

 

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, Währungsumrechnung 

Die angewendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr unverändert. 

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen werden zu An-

schaffungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen, bewertet. Die Anschaffungskos-

ten umfassen auch Nebenkosten und nachträgliche Anschaffungskosten. Anschaffungspreisminderun-

gen werden abgesetzt.  

Die Abschreibungen erfolgen auf Basis betriebsindividueller Nutzungsdauern:  

Software      zwischen 3 und 10 Jahren 

Betriebs- und Geschäftsausstattung   zwischen 3 und 15 Jahren 
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Geringwertige Anlagegüter bis EUR 410,00 werden seit dem Rumpfgeschäftsjahr 2016 im Zugangsjahr 

voll abgeschrieben.  

Abgänge von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten 

und aufgelaufenen Abschreibungen zum Zeitpunkt ihres Ausscheidens gebucht. 

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten einschließlich Anschaffungsnebenkosten bewertet. Bei 

voraussichtlich dauernder Wertminderung wurden außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen. 

Von dem Abschreibungswahlrecht, außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen auch bei vo-

raussichtlich nicht dauernder Wertminderung gemäß § 253 Absatz 3 Satz 6 HGB vorzunehmen, wurde 

kein Gebrauch gemacht.  

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten unter Berücksichti-

gung von Wertberichtigungen bewertet. Langfristige unter- oder unverzinsliche Ansprüche werden auf 

der Basis des landesüblichen Zinsfußes für festverzinsliche Wertpapiere mit entsprechender Restlaufzeit 

abgezinst.  

Forderungen in Fremdwährung, deren Restlaufzeit nicht mehr als ein Jahr beträgt, werden mit dem De-

visenkassamittelkurs am Bilanzstichtag umgerechnet. Alle übrigen Fremdwährungsforderungen sind 

mit dem Referenzkurs im Anschaffungszeitpunkt oder dem währungsbedingt niedrigeren beizulegenden 

Wert am Abschlussstichtag bewertet. 

Die liquiden Mittel in EUR sind zu Anschaffungskosten angesetzt. Liquide Mittel in Fremdwährung 

werden zum Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag umgerechnet. 

Latente Steuern werden für zeitliche Unterschiede zwischen den handelsrechtlichen und steuerlichen 

Wertansätzen von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten, die sich in 

späteren Geschäftsjahren voraussichtlich abbauen, angesetzt. Dabei werden die voraussichtlichen unter-

nehmensindividuellen Steuersätze im Zeitpunkt des Abbaus der Differenzen zu Grunde gelegt. Einflüsse 

aus den Personengesellschaften, an denen die CLERE AG als Gesellschafterin beteiligt ist, werden 

ebenfalls berücksichtigt. Zusätzlich zu den zeitlichen Bilanzierungsunterschieden finden steuerliche 

Verlust- und Zinsvorträge Berücksichtigung, soweit diese innerhalb der nächsten 5 Jahre nutzbar sind.  

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen sind jeweils in Höhe des nach vernünftiger 

kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Hierbei werden zukünftige 

Kosten- und Preissteigerungen berücksichtigt, soweit ausreichende objektive Hinweise für deren Eintritt 

vorliegen. Langfristige Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem 

ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäfts-

jahre abgezinst. Der Abzinsungszinssatz wird von der Deutschen Bundesbank monatlich bekanntgege-

ben.  

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.  

Verbindlichkeiten in Fremdwährung, deren Restlaufzeit nicht mehr als ein Jahr beträgt, werden mit dem 

Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag umgerechnet. Alle übrigen Fremdwährungsverbindlichkei-

ten werden mit dem Geldkurs im Anschaffungszeitpunkt beziehungsweise dem währungsbedingt höhe-

ren Erfüllungsbetrag am Abschlussstichtag bei Umrechnung mit dem Devisenkassamittelkurs ausge-

wiesen.  
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2. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz 

2.a. Anlagevermögen 

Die Gliederung und Entwicklung der Anschaffungskosten sowie die Abschreibungen im Geschäftsjahr 

2018 sind im Anlagenspiegel als Anlage zum Anhang dargestellt. 

 

Anteile an verbundenen Unternehmen  

Die Anteile an verbundenen Unternehmen betragen TEUR 26.293 (im Vorjahr: 14.453). Im Geschäfts-

jahr 2018 wurden mehrere operative Gesellschaften zu 100% erworben, die Photovoltaikanlagen betrei-

ben, davon zwei Gesellschaften in Deutschland, zwei Gesellschaften in Italien und fünf Gesellschaften 

in Spanien. Darüber hinaus wurden im Geschäftsjahr die britischen Tochtergesellschaften durch das 

Einfügen zweier Zwischenholdings gesellschaftsrechtlich neu strukturiert.  

Die BIMA International PTE ltd., Singapore, befindet sich zum Bilanzstichtag in Liquidation. 

 

Ausleihungen an verbundene Unternehmen 

Die Ausleihungen an verbundene Unternehmen betragen zum Stichtag insgesamt TEUR 25.597 (im 

Vorjahr: TEUR 53.488) und betreffen langfristige Darlehen, mit denen im Wesentlichen die Finanzie-

rungen durch vorherige Anteilseigner abgelöst wurden. Die Höhe der Ausleihungen sinkt insbesondere 

im Vergleich zum Vorjahr durch die gesellschaftsrechtliche Neustrukturierung der britischen und         

italienischen Tochterunternehmen.   

 

Beteiligungen 

 Im Geschäftsjahr 2018 erfolgte der Erwerb von 50 % der Anteile an der Parque Fotovoltaico Casablanca 

2016, S.L., Spanien. Damit betragen die Beteiligungen TEUR 275 (im Vorjahr: TEUR 1).  

 

Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 

Zur Finanzierung der im Bau befindlichen Photovoltaikanlagen in Japan wurden in 2018 weitere lang-

fristige Darlehen im Wert von TEUR 7.874 ausgegeben, eine Ausleihung in Höhe von TEUR 1.423 

wertberichtigt, Zinsen in Höhe von TEUR 6 umgegliedert sowie Darlehen in Höhe von TEUR 3.954 

zurückgeführt, wodurch sich zum Bilanzstichtag ein Gesamtbetrag von TEUR 20.584 (Vorjahr 18.093) 

ergibt. 

 

2.b. Umlaufvermögen 

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen in Höhe von TEUR 88 (im Vorjahr: TEUR 801) be-

treffen in Höhe von TEUR 56 Management Fees sowie sonstige Weiterbelastungen, TEUR 29 Zinsfor-

derungen gegen verbundene Unternehmen sowie TEUR 3 kurzfristige Darlehen. Sämtliche Forderungen 

haben, wie im Vorjahr, eine erwartete Restlaufzeit von unter einem Jahr. 
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Die Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, betreffen im We-

sentlichen die spanische Beteiligung Parque Fotovoltaico Casablanca 2016, S.L.. Der Betrag in Höhe 

von TEUR 522 (Vorjahr: TEUR 0) setzt sich aus offenen kurzfristigen Darlehen in Höhe von TEUR 

427 sowie aus offenen Zinsforderungen in Höhe von TEUR 95 zusammen. 

Die sonstigen Vermögensgegenstände betragen TEUR 910 (Vorjahr: TEUR 844) und betreffen in Höhe 

von TEUR 502 (Vorjahr: TEUR 620) Zinsforderungen aus den gezeichneten Inhaberschuldverschrei-

bungen sowie Forderungen im Zusammenhang mit dem Verkauf des operativen Geschäfts an Stevanato 

in Höhe von TEUR 99 (Vorjahr: TEUR 97). Darüber hinaus bestehen Steuererstattungsansprüche in 

Höhe von TEUR 278 (Vorjahr: TEUR 82). Sonstige Vermögensgegenstände in Höhe von TEUR 26 

(Vorjahr: TEUR 26) haben eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr. 

 

2.c. Sonstige Wertpapiere 

Die sonstigen Wertpapiere in Höhe von TEUR 4.000 (im Vorjahr: TEUR 19.300) betreffen gezeichnete 

Inhaberschuldverschreibungen mit einer kurzfristigen Laufzeit. Die Nominalwährung ist der EUR. Die 

Besicherung erfolgt durch operative Solarparks.  

 

2.d. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 

Neben den Kassenbeständen handelt es sich hierbei um Guthaben auf den laufenden Geschäftskonten 

in EUR und GBP. 

 

2.e. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten 

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet Auszahlungen im Berichtszeitraum in Höhe von 

TEUR 3 (Vorjahr: TEUR 10) für im Jahr 2019 bezogene Leistungen. 

 

2.f. Aktive latente Steuern    

Gemäß § 274 Abs. 1 Satz 2 HGB besteht das Wahlrecht, eine sich insgesamt ergebende Steuerentlastung 

für die bestehenden Differenzen zwischen den handelsrechtlichen Wertansätzen von Vermögensgegen-

ständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten und ihren steuerlichen Wertansätzen, die sich in 

den späteren Geschäftsjahren voraussichtlich abbauen, als aktive latente Steuer anzusetzen.  

Die Ermittlung der latenten Steuern erfolgt auf Basis des im Zeitpunkt des Abbaus der Differenzen 

erwarteten zukünftigen Ertragsteuersatzes der CLERE AG von 30,2 % (Vorjahr: 30,2 %). Der kombi-

nierte Ertragsteuersatz umfasst die Körperschaftsteuer, die Gewerbesteuer sowie den Solidaritätszu-

schlag. Aus den steuerlichen Differenzen resultiert ein saldierter aktiver Überhang in Höhe von TEUR 

721 (Vorjahr: aktiver Überhang TEUR 454), der sich wie folgt zusammensetzt: 
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Be- 
messungs-
grundlage 

TEUR 

Steuer- 
satz 

in  
% 

Latente 
Steuer 

31.12.2018 
TEUR 

Latente 
Steuer 

31.12.2017 
TEUR 

Ver- 
änderung   

TEUR 

Aktive latente Steuern      

Verrechnung der körperschaftsteuerlichen 
Verlustvorträge der CLERE AG 4.835 15,8 765 265 500 

Verrechnung der gewerbesteuerlichen 

Verlustvorträge der CLERE AG 15 14,4 2 241 -239 

Steuerliche Differenzen aus den Buchwer-
ten von Beteiligungen 16 30,2 5 5 0 

Steuerliche Differenzen bei ungewissen  
Verbindlichkeiten 10 30,2 3 -3 6 

Passive latente Steuern      

Steuerliche Differenzen aus den Buchwer-
ten von Beteiligungen  180 30,2 54  54  0  

Stand zum Bilanzstichtag  
(Überhang aktive latente Steuern)   721 454 267 

 

2.g. Eigenkapital 

Das Eigenkapital der CLERE AG hat sich wie folgt entwickelt: 

 

 

Gezeichnetes 

Kapital 

EUR 

Kapital- 

rücklage 

EUR 

Gewinn- 

rücklage 

EUR 

Bilanz- 

gewinn 

EUR 

Eigen- 

kapital 

EUR 

Stand 31. Dezember 2017 5.889.063 34.820.784 1.991 67.111.950 107.823.788 

Ausschüttung an die Aktio-

näre der CLERE AG 
‒ ‒ ‒ ‒ 0 

Jahresüberschuss ‒ ‒ ‒ 1.572.758 1.572.758 

Stand 31. Dezember 2018 5.889.063 34.820.784 1.991 68.684.708 109.396.546 

 

Das Gezeichnete Kapital beträgt zum Bilanzstichtag EUR 5.889.063,00. Es ist eingeteilt in 5.889.063 

auf den Inhaber lautende Stückaktien, die voll dividendenberechtigt sind. Die einzelne Aktie repräsen-

tiert einen anteiligen Betrag des Grundkapitals von EUR 1,00. 
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Genehmigtes Kapital      

Gemäß Beschlussfassung in der ordentlichen Hauptversammlung vom 9. November 2016 wurde die 

bestehende Ermächtigung des Vorstands zur Erhöhung des Grundkapitals gemäß § 5 (Genehmigtes Ka-

pital) der Satzung der Gesellschaft mit Wirkung ab Wirksamwerden des Genehmigten Kapitals 2016 

aufgehoben. 

Zugleich wurde der Vorstand ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Auf-

sichtsrats bis zum 8. November 2020 einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.944.531,00 Euro 

durch Ausgabe von bis zu 2.944.531 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder 

Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2016).  

Die neuen Aktien sind den Aktionären grundsätzlich zum Bezug anzubieten. Der Vorstand wird jedoch 

ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre in folgenden 

Fällen auszuschließen:  

 um Spitzenbeträge auszugleichen 

 um Unternehmen, Unternehmensteile oder Beteiligungen an Unternehmen oder sonstige Wirt-

schaftsgüter, einschließlich Forderungen, zu erwerben 
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 um den Inhabern von Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. -pflichten, die von der Gesellschaft 

oder einer Gesellschaft, an der die Gesellschaft eine unmittelbare oder mittelbare Mehrheitsbeteili-

gung hält, ausgegeben wurden, ein Bezugsrecht in dem Umfang einzuräumen, wie es ihnen nach 

Ausübung ihrer Wandlungs- oder Optionsrechte bzw. nach Erfüllung ihrer entsprechenden Pflichten 

zustünde  

 soweit der auf die neuen Aktien, für die das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, entfallende Anteil 

am Grundkapital sowohl im Zeitpunkt des Wirksamwerdens als auch im Zeitpunkt der Ausübung 

der Ermächtigung insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht übersteigt und der Ausgabebetrag der 

neuen Aktien den Börsenpreis der Aktien der Gesellschaft gleicher Gattung und Ausstattung nicht 

wesentlich im Sinne der §§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet. Auf die Be-

grenzung von 10 % des Grundkapitals ist der anteilige Betrag des Grundkapitals anzurechnen, der 

auf Aktien entfällt, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5, 

186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts veräußert werden. Auf die Begrenzung 

von 10 % des Grundkapitals ist ferner der anteilige Betrag des Grundkapitals anzurechnen, der auf 

Aktien entfällt oder auf den sich Wandlungs- oder Optionsrechte bzw. -pflichten beziehen, die wäh-

rend der Laufzeit dieser Ermächtigung aufgrund anderer Ermächtigungen in unmittelbarer oder 

sinngemäßer Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts ausge-

geben werden.  

Die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts darf auch unter Berücksichtigung anderer Ermäch-

tigungen zum Bezugsrechtsausschluss insgesamt 20 % des Grundkapitals weder bei Wirksamwerden 

noch bei Ausnutzung der Ermächtigung überschreiten. 

Über die Ausgabe der neuen Aktien, den Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienaus-

gabe entscheidet im Übrigen der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats. 

Der Vorstand hat mit der Einladung zur Hauptversammlung am 09. November 2016 gemäß §§ 203 Abs. 

2 Satz 2 und 186 Abs. 4 Satz 2 AktG einen schriftlichen Bericht über die Gründe für den Ausschluss 

des Bezugsrechts erstattet und bekannt gemacht. 

 

Bedingtes Kapital 

Gemäß Beschlussfassung in der ordentlichen Hauptversammlung vom 9. November 2016 wurde die 

von der Hauptversammlung am 11. Mai 2012 beschlossene und in § 4 der Satzung der Gesellschaft 

enthaltene bedingte Kapitalerhöhung (Bedingtes Kapital 2012), angepasst durch Beschluss der Haupt-

versammlung vom 29. Januar 2016, aufgehoben. 

Zugleich wurde in der Hauptversammlung vom 9. November 2016 ein neues Bedingtes Kapital sowie 

die Neufassung von § 4 der Satzung (Bedingtes Kapital) wie folgt beschlossen: 

Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 1.766.718,00 bedingt erhöht durch Ausgabe von 

bis zu 1.766.718 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab Beginn des 

Geschäftsjahres ihrer Ausgabe (Bedingtes Kapital 2016).  
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Die bedingte Kapitalerhöhung diente der Gewährung von Aktien an die Inhaber von Wandel- und/oder 

Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombi-

nationen dieser Instrumente), die aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 9. Novem-

ber 2016 bis zum 8. November 2020 von der Gesellschaft oder von Gesellschaften, an denen die Ge-

sellschaft eine unmittelbare oder mittelbare Mehrheitsbeteiligung hält, begeben werden, soweit die Aus-

gabe gegen bar erfolgt.  

Sie wird nur insoweit durchgeführt, wie von Wandlungs- oder Optionsrechten aus den vorgenannten 

Schuldverschreibungen Gebrauch gemacht wird oder Wandlungs- oder Optionspflichten aus solchen 

Schuldverschreibungen erfüllt werden und nicht andere Erfüllungsformen zur Bedienung eingesetzt 

werden.  

 

Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen und vergleichbaren Wertpapieren 

In der ordentlichen Hauptversammlung vom 9. November 2016 wurden folgende Beschlüsse gefasst: 

Der Beschluss der Hauptversammlung vom 11. Mai 2012 zur Ermächtigung des Vorstands, mit Zustim-

mung des Aufsichtsrats bis zum 10. Mai 2017 Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, Ge-

nussrechte und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) (zusam-

men „Schuldverschreibungen“) im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 100.000.000,00 zu begeben, wird 

aufgehoben, soweit aufgrund dieses Beschlusses keine Aktien ausgegeben worden sind. 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 8. November 2020 einmal 

oder mehrmals Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, Genussrechte und/oder Gewinn-

schuldverschreibungen bzw. Kombinationen dieser Instrumente (zusammen: „Schuldverschreibungen“) 

im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 100.000.000,00 mit oder ohne Laufzeitbegrenzung zu begeben. 

Den Inhabern der Schuldverschreibungen können Wandlungs- oder Optionsrechte auf Inhaber-Stück-

aktien der Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von insgesamt bis zu 

EUR 1.766.718,00 nach näherer Maßgabe der Bedingungen der Schuldverschreibungen gewährt wer-

den, die entsprechende Wandlungs- oder Optionspflichten begründen.  

Die Schuldverschreibungen können in EUR oder – im entsprechenden Gegenwert – in einer anderen 

gesetzlichen Währung begeben werden. Sie können auch durch Gesellschaften begeben werden, an de-

nen die CLERE AG eine unmittelbare oder mittelbare Mehrheitsbeteiligung hält. In einem solchen Fall 

wird der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Garantie für die Schuldverschrei-

bungen zu übernehmen und den Inhabern Wandlungs- oder Optionsrechte auf Inhaber-Stückaktien der 

CLERE AG zu gewähren oder entsprechende Wandlungs- oder Optionspflichten zu begründen.  

Die Ausgabe von Schuldverschreibungen kann auch gegen Erbringung einer Sachleistung erfolgen.  

Den Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht auf die Schuldverschreibungen zu. Der Vorstand 

ist jedoch ermächtigt, das Bezugsrecht mit Zustimmung des Aufsichtsrats auszuschließen,  

 für Spitzenbeträge,  

 soweit es erforderlich ist, um den Inhabern von Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder Opti-

onsrechten oder Wandlungs- oder Optionspflichten ein Umtausch- oder Bezugsrecht in dem Um-

fang gewähren zu können, wie es ihnen nach Ausübung des Wandlungs- oder Optionsrechts oder 

bei Erfüllung der Wandlungs- oder Optionspflicht zustünde, 
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 soweit die Schuldverschreibungen gegen Sachleistung ausgegeben werden und der Wert der Sach-

leistung in einem angemessenen Verhältnis zu dem nach anerkannten finanzmathematischen Me-

thoden ermittelten theoretischen Marktwert der Schuldverschreibungen steht, 

 soweit Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder Optionsrecht oder Wandlungs- oder Options-

pflicht gegen Barleistung ausgegeben werden sollen und der Ausgabepreis in sinngemäßer Anwen-

dung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG den nach anerkannten finanzmathematischen Methoden ermit-

telten theoretischen Marktwert der Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder Optionsrecht oder 

Wandlungs- oder Optionspflicht nicht wesentlich unterschreitet. Diese Ermächtigung zum Bezugs-

rechtsausschluss gilt jedoch nur insoweit, als auf die zur Bedienung der Wandlungs- und Options-

rechte bzw. bei Erfüllung der Wandlungs- oder Optionspflichten ausgegebenen bzw. auszugeben-

den Aktien insgesamt ein anteiliger Betrag des Grundkapitals von nicht mehr als 10 % des Grund-

kapitals der Gesellschaft zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens und zum Zeitpunkt der Ausübung der 

Ermächtigung entfällt. Auf diesen Höchstbetrag ist der anteilige Betrag des Grundkapitals anzu-

rechnen, der auf Aktien entfällt, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung in unmittelbarer, 

sinngemäßer oder entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des 

Bezugsrechts ausgegeben oder veräußert werden, 

 soweit Genussrechte oder Gewinnschuldverschreibungen ohne Wandlungs- oder Optionsrecht oder 

Wandlungs- oder Optionspflicht ausgegeben werden, wenn diese Genussrechte oder Gewinnschuld-

verschreibungen obligationsähnlich ausgestattet sind, d.h. zum Beispiel keine Mitgliedschaftsrechte 

in der Gesellschaft begründen oder keine Beteiligung am Liquidationserlös gewähren. 

Die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts ist insofern beschränkt, als der anteilige Betrag 

des Grundkapitals, der auf die neuen Aktien entfällt, die zur Erfüllung von Wandlungs- oder Options-

rechten und zur Bedienung von Wandlungs- oder Optionspflichten ausgegeben werden, auch unter Be-

rücksichtigung anderer Ermächtigungen zum Bezugsrechtsausschluss insgesamt 20 % des Grundkapi-

tals weder bei Wirksamwerden noch bei Ausnutzung der Ermächtigung überschreiten darf.  

Der Vorstand hat mit der Einladung zur Hauptversammlung am 09. November 2016 gemäß §§ 221 Abs. 

4 Satz 2 und 186 Abs. 4 Satz 2 AktG einen schriftlichen Bericht über die Gründe für den Ausschluss 

des Bezugsrechts erstattet und bekannt gemacht. 

Am Bilanzstichtag ist weder das genehmigte noch das bedingte Kapital in Anspruch genommen worden. 

 

Bilanzgewinn 

Im Bilanzgewinn ist ein Gewinnvortrag aus dem Geschäftsjahr 2017 in Höhe von TEUR 67.112 (Vor-

jahr: TEUR 75.184) enthalten.  

 

2.h. Rückstellungen 

Die Steuerrückstellungen in Höhe von TEUR 154 (im Vorjahr: 2.148) berücksichtigen die zu erwarten-

den Ertragsteuerzahlungen für Vorjahre. 
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Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:  

 

 31.12.2018 

TEUR 

31.12.2017 

TEUR 

Freistellungen und Garantien gegenüber  

der Stevanato-Gruppe 
56 3.655 

Mitarbeiter  1.106  1.082 

Rechts- und Beratungskosten 331 395 

Betriebsprüfungskosten 190 158 

Jahresabschlusserstellung und Prüfung 116 133 

Sonstige 68 1.153 

Gesamtbetrag 1.867 6.576 

 

Mitarbeiter 

Die Rückstellung für Mitarbeiter beinhaltet mit TEUR 1.002 (Vorjahr: TEUR 1.002) ungewisse Ver-

bindlichkeiten im Zusammenhang mit dem Ausscheiden eines Mitarbeiters und darüber hinaus regel-

mäßig anfallende ungewisse Verbindlichkeiten für variable Vergütungen, nicht genommenen Urlaub 

sowie die Berufsgenossenschaft. 

 

2.i. Verbindlichkeiten 

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben, wie im Vorjahr, eine erwartete Restlauf-

zeit von bis zu einem Jahr. 

Die sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von TEUR 110 (im Vorjahr: TEUR 258) beinhalten im We-

sentlichen Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer in Höhe von TEUR 38 sowie mit TEUR 33 

Eingangsrechnungen, die das Jahr 2018 betreffen, deren Rechnungseingang jedoch erst im Jahr 2019 

erfolgt ist. Wie im Vorjahr haben die sonstigen Verbindlichkeiten eine erwartete Restlaufzeit von bis zu 

einem Jahr. 

 

2.j. Passive latente Steuer 

Zum 31. Dezember 2018 besteht ein Überhang aktiver latenter Steuern. Wir verweisen hierzu auf die 

Erläuterungen unter Punkt 2.f. 
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2.k. Sonstige finanzielle Verpflichtungen  

Für die CLERE AG bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen bis zum Ende der festen Laufzeiten 

in folgender Höhe: 

 

 31.12.2018 

TEUR 

31.12.2017 

TEUR 

Verpflichtung aus Mietverhältnissen 252 343 

 

Die Verpflichtungen resultieren aus dem Gebäudemietvertrag für die angemieteten Büroräume in Berlin 

mit einer 5-jährigen Laufzeit und bestehen nicht gegenüber verbundenen Unternehmen.  

2.1 Haftungsverhältnisse 

 

Für die Conjunto de Instalaciones Solares (COIS) S.L. wurde eine Bürgschaft in Höhe von TEUR 111 

für hinterlegte Avale abgegeben. 

Für die Parque Fotovoltaico Casablanca 2016, S.L. wurde eine gesamtschuldnerische Bürgschaft ge-

genüber den finanzierenden Banken abgegeben. Die Bankverbindlichkeiten der Parque Fotovoltaico 

Casablanca 2016, S.L. betragen zum 31.12.2018 TEUR 4.346.  

Für die Winch Puglia Foggia S.r.l. hat die CLERE AG eine Bankgarantie gegenüber der finanzierenden 

Bank abgegeben. Die ursprüngliche Höhe der Bankverbindlichkeit betrug TEUR 4.790, wobei das Dar-

lehen zum 31.12.2018 noch mit TEUR 4.382 valutiert. 

Darüber hinaus bürgt die CLERE AG für die zum Bilanzstichtag bestehenden Leasingverpflichtungen 

der GM-Energia S.r.l in Höhe von TEUR 4.142. 

Die CLERE AG hat einen Support Letter für verbundene Unternehmen ausgestellt, mit dem sie sich 

verpflichtet hat, die Gesellschaften bei Bedarf innerhalb der nächsten 12 Monate nach Unterzeichnung 

der lokalen Jahresabschlüsse für das Geschäftsjahr 2018 finanziell zu unterstützen, um es diesen zu 

ermöglichen, ihren Verpflichtungen bei Fälligkeit nachzukommen.  

Darüber hinaus bestanden keine weiteren Haftungsverhältnisse am Bilanzstichtag, denen nicht bereits 

durch Bildung von Rückstellungen oder Verbindlichkeiten im Jahresabschluss Rechnung getragen 

wurde. 

 

 

3. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung 

3.a. Umsatzerlöse 

Die Umsatzerlöse betreffen im Wesentlichen Erlöse aus den konzernintern erbrachten Management- 

bzw. Asset-Management-Leistungen (TEUR 320, im Vorjahr: TEUR 281).  
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3.b. Sonstige betriebliche Erträge 

Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von TEUR 630 (Vorjahr: TEUR 1.324) beinhalten im We-

sentlichen Erträge aus der Weiterbelastung von Beraterkosten in Höhe von TEUR 504 (Vorjahr: TEUR 

381), Erträge aus Währungsumrechnung in Höhe von TEUR 109 (Vorjahr: TEUR 9) sowie Erträge aus 

der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von TEUR 9 (Vorjahr: TEUR 714). 

Darüber hinaus werden weitere periodenfremde Erträge in Höhe von TEUR 8 (Vorjahr: TEUR 216) 

ausgewiesen. 

 

3.c. Personalaufwand 

Die Personalaufwendungen betragen im Geschäftsjahr 2018 TEUR 1.046 (Vorjahr: TEUR 1.010).  

 

3.d. Sonstige betriebliche Aufwendungen 

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von TEUR 2.341 (Vorjahr: TEUR 1.788) enthalten: 

 
2018 

TEUR 

2017 

TEUR 

Aufwendungen aus der Währungsumrechnung 665 11 

Aufwand weiterbelastbare Kosten 504 381 

Rechts- und Beratungskosten 255 351 

Aufsichtsratsvergütung 144 153 

Investor Relations 128 291 

Raumkosten 108 123 

Abschluss- und Prüfungskosten 95 127 

Versicherungen/Beiträge 81 75 

Sonstige 361 276 

Gesamtbetrag 2.341 1.788 

 

Die Aufwendungen aus der Währungsumrechnung betreffen zum einen die Bewertung der in britischen 

Pfund gehaltenen Bankguthaben zum Devisenkassamittelkurs am Abschlussstichtag (TEUR 350) sowie 
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zum anderen realisierte Währungsverluste insbesondere aus der Rückzahlung von in britischen Pfund 

gehaltenen Darlehen (TEUR 315).  

Die Rechts- und Beratungskosten betreffen im Wesentlichen Rechtsstreitigkeiten resultierend aus dem 

Altgeschäft der Balda AG (TEUR 95) sowie Rechts- und Beratungskosten im Zusammenhang mit dem 

Aufbau des neuen Geschäftsfeldes im Bereich erneuerbare Energien (TEUR 77). 
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In den sonstigen Aufwendungen sind periodenfremde Aufwendungen in Höhe von TEUR 80 enthalten. 

Diese betreffen im Wesentlichen Aufwendungen für die Due Diligence sowie sonstige Rechtsberatungs-

kosten, die Aufwand für das Jahr 2017 darstellen.   

 

 

3.e. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 

Die Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens in Höhe von TEUR 4.377 (im Vorjahr: 

TEUR 2.130) betreffen in Höhe von TEUR 2.680 Ausleihungen an verbundene Unternehmen sowie in 

Höhe von TEUR 1.697 an Beteiligungen. 

 

3.f. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 

Die sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträge in Höhe von TEUR 957 (Vorjahr: TEUR 1.362) resultieren 

im Wesentlichen aus der Verzinsung der gezeichneten Inhaberschuldverschreibungen.  

 

3.g. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 

Die Abschreibungen auf Finanzanlagen in Höhe von TEUR 1.423 (Vorjahr: TEUR 2.544) betreffen 

ausschließlich eine Wertkorrektur auf ein an die saferay Gifu GmbH & Co. KG ausgereichtes Darlehen.  

 

3.h. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 

Das zu versteuernde Einkommen der Gesellschaft resultiert im Wesentlichen aus Erträgen aus Auslei-

hungen des Finanzanlagevermögens und führt zu einem Ertragsteueraufwand in Höhe von TEUR 114 

(Vorjahr: TEUR 252). 

Des Weiteren ergibt sich ein Ertrag in Höhe von TEUR 267 (im Vorjahr: 733) aus der Erhöhung der 

aktiven latenten Steuern.  

 

III. Sonstige Angaben 

1. Durchschnittliche Zahl der Mitarbeiter 

Die CLERE AG beschäftigte im Geschäftsjahr 2018 durchschnittlich 12 Mitarbeiter (Vorjahr: 10 Mit-

arbeiter) als Angestellte.  

 





CLERE AG, Berlin

Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr vom 1.1. bis 31.12.2018

ANSCHAFFUNGSKOSTEN AUFGELAUFENE ABSCHREIBUNGEN BUCHWERTE
01.01.2018 Zugänge Abgänge 31.12.2018 01.01.2018 Zugänge Abgänge 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2017

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

I. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE
Entgeltlich erworbene Software      1.671.053      6.390      0      1.677.443      1.617.168      20.092      0      1.637.260 40.183      53.885

II. SACHANLAGEN
Betriebs- und Geschäftsausstattung      169.581      10.067      0      179.648      45.767      31.437      0      77.204      102.444      123.814

III. FINANZANLAGEN
1. Anteile an verbundenen Unternehmen      34.966.035      23.510.419      11.671.192      46.805.262      20.512.705      0      0      20.512.705      26.292.557      14.453.330
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen      53.487.845      19.072.742      46.963.465      25.597.122      0      0      0      0      25.597.122      53.487.845
3. Beteiligungen      1.150      273.949      0      275.099      0      0      0      0      275.099      1.150

4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen 

ein Beteiligungsverhältnis besteht      18.093.209      7.874.012      3.960.433      22.006.788      0      1.423.165      0      1.423.165      20.583.623      18.093.209
     106.548.239      50.731.122      62.595.090      94.684.271      20.512.705      1.423.165      0      21.935.870      72.748.401      86.035.534

     108.388.873      50.747.578      62.595.090      96.541.361      22.175.640      1.474.694      0      23.650.334      72.891.027      86.213.233

Anlage zum Anhang



BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 

 

An die CLERE AG, Berlin  

 

PRÜFUNGSURTEIL 

Wir haben den Jahresabschluss der CLERE AG – bestehend aus der Bilanz zum 

31. Dezember 2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 

1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der 

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den 

Lagebericht der CLERE AG für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 

2018 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse  

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den 

deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und 

vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 

ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und 

Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2018 sowie ihrer Ertragslage für das 

Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 und 

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 

Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit 

dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt 

die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 

gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 

 

  



GRUNDLAGE FÜR DAS PRÜFUNGSURTEIL 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit 

§ 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere 

Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des 

Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres 

Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in 

Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften 

und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen 

Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise 

ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum 

Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.  

 

VERANTWORTUNG DER GESETZLICHEN VERTRETER FÜR DEN JAHRESABSCHLUSS 

UND DEN LAGEBERICHT 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 

den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen 

wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 

entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in 

Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als 

notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der 

frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.  

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür 

verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 

beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit 

der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus 

sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der 

Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder 

rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, 

der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen 

wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen 

gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 

zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen 

und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines 



Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen 

Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im 

Lagebericht erbringen zu können. 

 

VERANTWORTUNG DES ABSCHLUSSPRÜFERS FÜR DIE PRÜFUNG DES 

JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS  

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss 

als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen 

Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 

Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie 

mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen 

gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 

zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile 

zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.  

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine 

in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 

(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 

durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche 

Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als 

wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder 

insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen 

wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 

Grundhaltung. Darüber hinaus  

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder 

unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, 

planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie 

erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage 

für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche 

Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, 

da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte 

Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner 

Kontrollen beinhalten können. 

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses 

relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts 

relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die 



unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein 

Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben. 

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 

Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen 

Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden 

Angaben.  

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen 

Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der 

Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob 

eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder 

Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur 

Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss 

kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im 

Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im 

Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, 

unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen 

auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten 

Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu 

führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des 

Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die 

zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der 

Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 

Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-

, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.  

 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine 

Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des 

Unternehmens. 

 führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten 

zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender 

geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den 

zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten 

bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der 

zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges 

Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrundeliegenden 

Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass 

künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 



Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten 

Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, 

einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer 

Prüfung feststellen. 

 

Berlin, den 29. Mai 2019 
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